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Verkündet am: 15.01.2015 

Mittermüller-Schnaubelt 
Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

 

Arbeitsgericht München 

Im Namen des Volkes 

ENDURTEIL 

In dem Rechtsstreit  

 A.  
A-Straße, A-Stadt 

- Klägerin - 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte B. 
B-Straße, B-Stadt 

gegen 

1. D.  
D-Straße, B-Stadt 

2. G.  
A-Straße, A-Stadt 

- Beklagte - 

Prozessbevollmächtigte: 

zu 1: 
Rechtsanwälte E. 
E-Straße, B-Stadt 
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zu 2: 
H.   
H-Straße, A-Stadt 

hat die 20. Kammer des Arbeitsgerichts München auf Grund der mündlichen Verhandlung 

vom 17. Dezember 2014 durch die Richterin am Arbeitsgericht Dr. Lipp und die ehrenamt-

lichen Richter Dr. Rösler und Allmis 

 

für Recht erkannt: 

 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

3. Der Streitwert wird auf € 17.500,- festgesetzt. 

4. Die Berufung wird gesondert zugelassen. 

 

Tatbestand: 

 

Die Parteien streiten über die Rechte der Klägerin als Gewerkschaft im K., insbesondere 

im Zusammenhang mit dem Vorhaben des Präsidenten des K. zur Einführung von neuen 

Regelungen zu Streiks und unbefugtem Fernbleiben vom Dienst.  

 

Die Beklagte zu 2) ist eine zwischenstaatliche Einrichtung. Sie wurde am 07.10.1977 auf 

der Grundlage des am 05.10.1973 von 16 europäischen Staaten unterzeichneten Über-

einkommens über die Erteilung europäischer Patente (nachfolgend „EPÜ“) gegründet. Sie 

hat ihren Sitz in A-Stadt. Zweck der Beklagten zu 2) ist die Einrichtung eines einheitlichen 

Patenterteilungsverfahrens im europäischen Raum sowie die Schaffung einheitlicher Vor-

schriften für die nach diesem Verfahren erteilten Patente. Aktuell hat die Beklagte zu 2) 38 
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Mitgliedsstaaten. Die Beklagte zu 2) ist keine Organisation der Europäischen Union, son-

dern eine internationale Organisation.  

 

Art. 4 EPÜ regelt dazu (vgl. Anlage K 6, Bl. 208 d.A.): 

„Europäische Patentorganisation 

(1) Durch dieses Übereinkommen wird eine Europäische Patentorganisation ge-

gründet, nachstehend Organisation genannt. Sie ist mit verwaltungsmäßiger und 

finanzieller Selbstständigkeit ausgestattet. 

(2) Die Organe der Organisation sind 

a) das Europäische Patentamt 

b) der Verwaltungsrat. 

(3) Die Organisation hat die Aufgabe, europäische Patente zu erteilen. Diese Auf-

gabe wird vom K. durchgeführt, dessen Tätigkeit vom Verwaltungsrat überwacht 

wird.“  

 

Neben dem EPÜ als wichtigster Rechtsordnung der Beklagten zu 2) existieren weitere 

Regelwerke. Sogenannte „Protokolle“ enthalten u.a. Konkretisierungen zum EPÜ oder zur 

Verwaltungsorganisation der Beklagten zu 2), so z.B. das Protokoll über die Vorrechte 

und Immunitäten der Europäischen Patentorganisation (nachfolgend „PPI“). 

 

Die Beklagte zu 2) ist mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet (Art. 5 EPÜ). Der 

Präsident des K. leitet zum einen das K. (Art. 10 Abs. 1 EPÜ) und vertritt zum anderen die 

Beklagte zu 2) nach außen (Art. 5 Abs. 3 EPÜ). 

 

Die Beklagte zu 1) ist Vertragsstaat des EPÜ und damit in ihrer Funktion als Mitglied im 

Verwaltungsrat betroffen. Art. 26 EPÜ regelt dazu (vgl. Anlage K 6, Bl. 223 d.A.): 



 

20 Ca 11705/13 

- 4 - 

„Zusammensetzung 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus den Vertretern der Vertragsstaaten und deren 

Stellvertretern. Jeder Vertragsstaat ist berechtigt, einen Vertreter und einen Stell-

vertreter für den Verwaltungsrat zu bestellen. 

(…)“ 

 

Zu den Vorrechten und Immunitäten gibt es verschiedene Vorschriften. So regelt Art. 8 

EPÜ (vgl. Anlage K 6, Bl. 210 d.A.): 

„Die Organisation, die Mitglieder des Verwaltungsrats, die Bediensteten des K.s 

und die sonstigen Personen, die in diesem Übereinkommen beigefügten Protokoll 

über Vorrechte und Immunitäten bezeichnet sind und an der Arbeit der Organisati-

on teilnehmen, genießen in jedem Vertragsstaat die zur Durchführung ihrer Aufga-

ben erforderlichen Vorrechte und Immunitäten nach Maßgabe dieses Protokolls.“ 

 

Ergänzend bestimmt Art. 3 PPI (vgl. Anlage K 7, Bl. 319 f. d.A.): 

„(1) Die Organisation genießt im Rahmen ihrer amtlichen Tätigkeit Immunität von 

der Gerichtsbarkeit und Vollstreckung mit Ausnahme folgender Fälle: 

(a) soweit die Organisation im Einzelfall ausdrücklich darauf verzichtet; 

(b) im Fall eines von einem Dritten angestrengten Zivilverfahrens wegen Schäden 

aufgrund eines Unfalls, der durch ein der Organisation gehörendes oder für sie be-

triebenes Motorfahrzeug verursacht wurde, oder im Fall eines Verstoßes gegen 

die Vorschriften über den Straßenverkehr, an dem dieses Fahrzeug beteiligt ist; 

(c) im Fall der Vollstreckung eines nach Artikel 34 ergangenen Schiedsspruchs.  

(…) 

(4) Unter amtlicher Tätigkeit der Organisation im Sinn dieses Protokolls sind alle 

Tätigkeiten zu verstehen, die für ihre im Übereinkommen vorgesehene Verwal-

tungsarbeit und technische Arbeit erforderlich sind.“ 

 

Eine weitere Regelung zu Immunitäten und Vorrechten findet sich in Art. 12 PPI (vgl. An-

lage K 7, Bl. 322 f. d.A.) 

„(1) Die Vertreter der Vertragsstaaten, deren Stellvertreter, Berater oder Sachver-

ständige genießen während der Tagungen des Verwaltungsrats oder der Tagun-

gen anderer vom Verwaltungsrat eingesetzter Organe sowie während der Reise 
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zum und vom Tagungsort folgende Vorrechte und Immunitäten: 

(a) Immunität von Festnahme oder Haft, sowie von der Beschlagnahme ihres per-

sönlichen Gepäcks, außer wenn sie auf frischer Tat ertappt werden; 

(b) Immunität von der Gerichtsbarkeit, auch nach Beendigung ihres Auftrags, be-

züglich der von ihnen in Ausübung ihres Amts vorgenommenen Handlungen ein-

schließlich ihrer schriftlichen und mündlichen Äußerungen; diese Immunität gilt je-

doch nicht im Fall eines Verstoßes gegen die Vorschriften über den Straßenver-

kehr durch eine der genannten Personen und im Fall von Schäden, die durch ein 

Motorfahrzeug verursacht wurden, das einer dieser Personen gehört oder von ei-

ner solchen Person gesteuert wurde; 

(…) 

(2) Die Vorrechte und Immunitäten werden den in Absatz 1 genannten Personen 

nicht zu ihrem persönlichen Vorteil gewährt, sondern um ihre vollständige Unab-

hängigkeit bei der Ausübung ihres Amts im Zusammenhang mit der Organisation 

zu gewährleisten. Ein Vertragsstaat hat deshalb die Pflicht, die Immunität in allen 

Fällen aufzuheben, in denen sie nach Auffassung dieses Staats verhindern würde, 

dass der Gerechtigkeit Genüge geschieht, und in denen sie ohne Beeinträchtigung 

der Zwecke aufgehoben werden kann, für die sie gewährt wurde.“ 

 

Für Streitsachen zwischen der Organisation und den Bediensteten des K. regelt Art. 13 

EPÜ (vgl. Anlage K 6, Bl. 213 f. d.A.): 

„(1) Die Bediensteten oder ehemaligen Bediensteten des K.s oder ihre Rechts-

nachfolger haben das Recht, in Streitsachen zwischen ihnen und der Europäi-

schen Patentorganisation das Verwaltungsgericht der Internationalen Arbeitsorga-

nisation nach dessen Satzung und innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der 

Bedingungen anzurufen, die im Statut der Beamten oder in der Versorgungsord-

nung festgelegt sind oder sich aus den Beschäftigungsbedingungen für die sonsti-

gen Bediensteten ergeben. 

(2) Eine Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Betreffende alle Beschwerdemög-

lichkeiten ausgeschöpft hat, die ihm das Statut der Beamten, die Versorgungsord-

nung oder die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten eröff-

nen.“ 
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Die Internationale Gewerkschaft im K. tritt als Interessenvertreterin für Beamte und nicht-

verbeamtete Bedienstete der Beklagten zu 2) auf. Die Klägerin ist die Ortssektion A-Stadt 

der Internationalen Gewerkschaft im K.. Die Satzung der Klägerin findet sich in Anlage K 

5 (Bl. 158 ff. d.A.).  

 

 

Zentrale Frage des vor dem Arbeitsgericht München geführten Rechtsstreits war, ob die 

Klage überhaupt zulässig ist.  

 

Die Beklagten sehen die Zulässigkeit der Klage aus verschiedenen Gründen als nicht 

gegeben an.  

 

So sei schon die deutsche Gerichtsbarkeit nicht gegeben. Mit Art. 8 EPÜ i.V.m. Art. 12 

PPI stünde im Falle der Beklagten zu 1) und mit Art. 8 EPÜ i.V.m. Art. 3 PPI im Falle der 

Beklagten zu 2) die vertraglich zugesicherte Immunität der deutschen Gerichtsbarkeit ent-

gegen. Dies stelle ein Verfahrenshindernis nach § 20 Abs. 2 GVG dar. Es bestehe auch 

kein strukturelles Rechtsschutzdefizit im Falle der Klägerin: Die Klage betreffe Rechte der 

einzelnen Beschäftigten, die nach Art. 13 EPÜ ihre Rechte vor dem Verwaltungsgericht 

der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization Administrative 

Board, nachfolgend „ILOAT“) geltend machen könnten. Es bestehe keine internationale 

Auffangzuständigkeit deutscher Gerichte.  

 

Darüber hinaus machen die Beklagten weitere Unzulässigkeitsgründe geltend, insbeson-

dere sei die Klägerin nicht parteifähig, da sie keine nach § 10 ArbGG anerkannte Gewerk-

schaft sei.  

 

 

Die Klägerin beantragt: 

 

1. festzustellen, dass der Beschluss des Verwaltungsrats der EPO vom 27.06.2013 

„zur Einführung eines Artikels 30a und zur Änderung der Artikel 63 und 65 des 

Status der Beamten des K.s“ (Az.: CA/D 5/13) ebenso rechtswidrig ist, wie die 

damit angenommenen „Amendment of the Service Regulations concerning strikes 
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and unauthorised absence – CA/57/13“, (=“GAC/DOC 10/2013 – Part I“) in der 

Fassung der veröffentlichen „Änderung des Beamtenstatus im Hinblick auf Streik 

und unbefugtes Fernbleiben vom Dienst – Teil I“ (=“CA/57/13d – Teil 1“) ein-

schließlich des dazu gehörenden, nicht veröffentlichten „CIRCULAR ON 

STRIKES“ sowie die darin enthaltenen „Guidelines applicable in the event of strike 

– GAC/DOC 10/2013 – Part II“; 

2. die Beklagte zu 1. zu verpflichten, 

a. selbst sowie durch ihre Vertretung im Verwaltungsrat der EPO unverzüglich 

und in geeigneter Weise auf alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrats der 

EPO, den Verwaltungsrat selbst sowie den Präsidenten des K. einzuwirken, 

damit 

(1) der Verwaltungsrat der EPO die in seiner Sitzung vom 27.06.2013 ange-

nommenen „Amendment oft he Service Regulations concerning strikes and 

unauthorised absence – CA/57/13“ (= „GAC/DOC 20/2013 – Part I“) nebst 

„CIRCULAR ON STRIKES“ sowie die darin enthaltenen „Guidelines appli-

cable in the event of strike – GAC/DOC 20/2013 – Part II“ unverzüglich 

aufhebt, 

(2) der Präsident des K. deren Anwendung unverzüglich sowie rückwirkend 

zum 01.07.2013 aussetzt und  

(3) diese ggf. durch rechtlich zulässige Regelungen oder kollektivvertragliche, 

z. B. mit der Klägerin zu treffende Vereinbarungen ersetzt und  

(4) die seit 01.07.2013 gegen organschaftliche Vertreter der Klägerin sowie 

andere Bedienstete eingeleiteten Disziplinarverfahren, die im Zusammen-

hang mit deren Beteiligung an gewerkschaftlichen Streikaktionen sowie der 

Verteilung von Informationen innerhalb des K. stehen, unverzüglich ein-

stellt; 

b. auf erste Anforderung sowie unter Vorlage geeigneter Nachweise der Klägerin 

vollständig und wahrheitsgemäß schriftliche Auskunft zu erteilen, ob und in 

welcher Weise sie ihren Verpflichtungen zu 2.a. nachgekommen ist; 

3. die Beklagte zu 1. und zu 2. jeweils zu verpflichten, es bei Meidung eines auf An-

trag der Klägerin für jeden Fall des Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden 

Ordnungsgelds von bis zu 250.000,00 Euro zu unterlassen, Bediensteten des K. 

und/oder Dritten gegenüber 
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a. wörtlich oder sinngemäß zu behaupten bzw. behaupten zu lassen, „To be 

considered as a strike, any industrial action as from 01.07.2013 must fulfil the 

conditions of the new applicable provisions regarding “strike and unauthorised 

absence”, adopted by the Administrative Council on 27.06.2013, as well as the 

accompanying Circular 347, both being published on 28.06.2013 and entered 

into force on 01.07.2013” (vgl. Schreiben K. v. 09.07.2013, Ziffer 1.); 

b. wörtlich oder sinngemäß der Klägerin, ihren jeweiligen organschaftlichen Ver-

tretern, ihren Mitgliedern oder anderen Bediensteten bzw. ehemaligen Be-

diensteten des K. Sanktionen in der Weise anzudrohen oder androhen zu las-

sen, dass „legal consequences in case of breach of the new rules, with the 

Communiqué published on 28.06.2013 on the intranet“ zu erwarten sind (vgl. 

Schreiben K. v. 09.07.2013, Ziffer 1.); 

c. wörtlich oder sinngemäß zu behaupten oder behaupten zu lassen, “The 

claimed industrial action which took place on 02.07.2013 […] cannot be con-

sidered as a strike. Thus any participation to this action is to be considered as 

an unauthorised absence” (vgl. Schreiben K. v. 09.07.2013, Ziffer 2.); 

d. im Ergebnis zu vorstehend “c.” die Ansicht zu vertreten oder vertreten zu las-

sen, „the Office considers that on that day strike-participants were on unautho-

rised absence“ (vgl. Schreiben K. v. 09.07.2013, Ziffer 2.); und  

e. der Ankündigung im Schreiben des K. vom 09.07.2013 gemäß zu verfahren 

oder verfahren zu lassen und die Entscheidung „to proceed with the corres-

ponding deduction from the remuneration pursuant Art. 63 (1) and 65 (1)(d) 

ServRegs“ aufrecht zu halten (vgl. Schreiben K. v. 09.07.2013, Ziffer 2.); oder 

f. wörtlich oder sinngemäß die weitere Androhung vom 09.07.2013 aufrecht zu 

halten, weiter androhen oder androhen zu lassen, „that should such an unau-

thorised absence accur again, the Office will be obliged to take the necessary 

steps to enforce its rules of law (under inter alia Art. 63, 65 and 93 et seq. 

ServRegs).” 

4. die Beklagte zu 1. und zu 2. jeweils zu verpflichten,  

a. in geeigneter Weise selbst sowie durch die Vertreter im Verwaltungsrat der 

EPO auf deren Verwaltungsrat und das K. einzuwirken, um den Präsidenten 

des K., insbesondere in dessen Funktion als Vertreter der Beklagten zu 2., als 
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Mitglied des Präsidiums des Verwaltungsrats der EPO und als Leiter (Präsi-

dent) des K. zu veranlassen, 

(1) die Klägerin als eine gewerkschaftliche Interessenvertretung von Bediens-

teten des K. anzuerkennen, 

(2) einer weiteren Eskalation des seit März 2013 andauernden Arbeitskamp-

fes entgegenzuwirken und  

(3) mit der Klägerin in sozialen Dialog zu treten, um bestehende und künftige 

Dispute zu lösen und insbesondere akute Streitigkeiten zu 

 „the Investigation Guidelines“, 

 „the sick leave control measures (Well-being)“, 

 “the pension system”, 

 “the failure to promote staff”, 

 “the proposed changes to reporting and career systems”, 

 “the reform of the appeals system and failure to address problems 

with backlogs” im internen Beschwerdeverfahren wie auch beim 

Verwaltungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILOAT) 

und 

 „the failure of the EPO to recognize fundamental rights“ 

unter Wiederherstellung und Wahrung des sozialen Friedens im K. einer 

einvernehmlichen Klärung und Regelung zuzuführen. 

b. jeweils gesondert auf erste Anforderung sowie unter Vorlage geeigneter 

Nachweise der Klägerin vollständig und wahrheitsgemäß schriftliche Auskunft 

zu erteilen, ob und in welcher Weise sie ihren Verpflichtungen zu 4.a. nachge-

kommen sind; 

5. die Beklagte zu 1. und zu 2. zu verpflichten,  

a. in geeigneter Weise selbst und durch die Vertreter im Verwaltungsrat der EPO 

auf diesen Verwaltungsrat sowie das K. einzuwirken, um den Präsidenten des 

K. zu veranlassen, 

(1) unverzüglich alle Beschränkungen für den E-Mail-Verkehr der Klägerin mit 

Bediensteten und/oder ehemaligen Bediensteten des K. oder Dritten auf-

zuheben, 

(2) den Bediensteten und/oder ehemaligen Bediensteten des K. wieder einen 

ungehinderten Zugang von E-Mails der Klägerin an ihrem Arbeitsplatz zu 
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ermöglichen, und zwar insbesondere auch dann, wenn diese mit der Ab-

senderkennung *@L. oder *@M. versandt worden sind, 

(3) unverzüglich zu gestatten, dass die jeweiligen organschaftlichen Vertreter 

der Klägerin als sog. „authorised employees in respect oft he Communiqué 

No. 10 concerning the use of electronic communication systems“ anerkannt 

werden und ungehindert sowie insbesondere auch von ihrem jeweiligen of-

fiziellen E-Mail-Konto des K. in gleicher Weise E-Mails an alle Mitglieder 

der Klägerin und andere Bedienstete oder ehemalige Bedienstete des K. 

versenden können, wie dies sog. „authorised employees“ des K. möglich ist 

und  

(4) zu gewährleisten, dass E-Mails der Klägerin an mehr als 50 Adressaten in 

einer Sendung versandt werden können, ohne dass eine Freigabe oder Er-

laubnis, z. B. per E-Mail, eingeholt werden muss; 

b. jeweils gesondert auf erste Anforderung sowie unter Vorlage geeigneter 

Nachweise der Klägerin vollständig und wahrheitsgemäß schriftliche Auskunft 

zu erteilen, ob und in welcher Weise sie ihren Verpflichtungen zu 5.a. nachge-

kommen sind. 

 

 

Die Beklagten beantragen, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

 

Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass die Immunität der Beklagten der Zulässigkeit der 

Klage nicht entgegenstehe. Es handele sich dabei nicht um eine absolute, sondern um 

eine funktionelle Immunität. Es gebe für die Klägerin keine Rechtswegalternative, da das 

ILOAT für sie als Gewerkschaft nicht zugänglich sei. Vor diesem Hintergrund geböten 

Art. 6 EMRK und Art. 11 EMRK die Aufhebung der Immunität.  

 

Zur Begründung ihrer Parteifähigkeit nach §§ 10, 11 ArbGG führt die Klägerin an, sie sei 

als selbstständige Gewerkschaft mit eigenständigen Aufgaben ausgestattet.  
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Darüber hinaus macht die Klägerin geltend, dass sie ohne eine Aussagegenehmigung 

durch den Präsidenten des K. die ihr zustehenden gewerkschaftlichen Rechte im Ge-

richtsverfahren nicht ausreichend wahrnehmen könne.  

 

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze 

– jeweils nebst Anlagen – sowie die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 

19.12.2013 (Bl. 629 ff. d. A.) und vom 17.12.2014 (Bl. 780 ff. d. A.) Bezug genommen, 

§§ 46 Abs. 2 ArbGG, 495, 313 Abs. 2 ZPO. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

I. 

 

Die Klage ist wegen der Immunität der Beklagten als unzulässig abzuweisen. 

 

Das Vorliegen der deutschen Gerichtsbarkeit ist eine in jeder Lage des Verfahrens von 

Amts wegen zu beachtende Prozessvoraussetzung. Die Immunität stellt ein Verfah-

renshindernis dar (vgl. BAG vom 23.11.2000 – 2 AZR 490/99). Wenn die Beklagten Im-

munität genießen und nicht auf ihre Immunität verzichtet haben, ist die Klage als unzuläs-

sig abzuweisen. 

 

Nach § 20 Abs. 2 GVG erstreckt sich die deutsche Gerichtsbarkeit nicht auf Personen, die 

gemäß den allgemeinen Regeln des Völkerrechts, aufgrund völkerrechtlicher Vereinba-

rung oder sonstiger Rechtsvorschriften von ihr befreit sind.  

 

1. Die Beklagte zu 1) genießt für den Gegenstand des vorliegenden Verfahrens Immuni-

tät und unterliegt damit gemäß § 20 Abs. 2 GVG nicht der deutschen Gerichtsbarkeit. 

Rechtsgrundlage für die Immunität der Beklagten zu 1) ist Art. 12 Abs. 1b) PPI sowie 

Art. 8 EPÜ i.V.m. Art. 3 PPI. Nach Art. 12 Abs. 1b PPI wird Immunität von der Ge-

richtsbarkeit gewährt, auch nach Beendigung des Auftrags, bezüglich von in Aus-

übung des Amtes vorgenommener Handlungen einschließlich ihrer schriftlichen und 
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mündlichen Äußerungen. Nach Art. 8 EPÜ genießen die Mitglieder des Verwaltungs-

rats, der wiederum aus den Vertretern der Vertragsstaaten und deren Stellvertretern 

besteht (Art. 26 Abs. 1 EPÜ), in jedem Vertragsstaat die zur Durchführung ihrer Auf-

gaben erforderlichen Vorrechte und Immunitäten nach Maßgabe des PPI. 

 

Die Beklagte zu 1) hat auch nicht ausdrücklich auf ihre Immunität verzichtet. 

 

2. Die Beklagte zu 2) ist gemäß Art. 8 EPÜ i.V.m. Art. 3 Abs. 1 und Abs. 4 des PPI von 

der deutschen Gerichtsbarkeit im Sinne des § 20 Abs. 2 GVG freigestellt zur Durch-

führung ihrer Aufgaben. Sie besitzt als Internationale Organisation die Befugnis zur 

autonomen Gestaltung ihrer inneren Verhältnisse (Organisationsgewalt, vgl. Art. 4 

EPÜ). Dies schließt die Möglichkeit ein, die Rechtsverhältnisse mit ihren Bedienste-

ten eigenständig und unabhängig vom nationalen Recht der Mitgliedsstaaten ein-

schließlich des Sitzstaates zu regeln (Personalhoheit, vgl. hierzu BVerfG vom 

03.07.2006 – 2 BvR 1458/03). 

 
Gegenstand der Klage sind die Regelungen zu Streiks und unbefugtem Fernbleiben 

vom Dienst im K., die Anerkennung der Klägerin als Gewerkschaft sowie die Aufhe-

bung von Beschränkungen des E-Mail-Verkehrs im Zusammenhang mit dem Arbeits-

kampf. Damit ist gerade diese durch die Immunität geschützte Personalhoheit der 

Beklagten zu 2) betroffen.  

 
Nach Art. 3 Abs. 1 Buchstabe a) PPI kann die Beklagte zu 2) im Einzelfall ausdrück-

lich auf ihre Immunität verzichten. Dies ist nicht geschehen. Ebenso wenig liegen die 

weiteren in Art. 3 Abs. 1 PPI aufgeführten Ausnahmen von der Immunität vor.  

 

3. Die bestehende Immunität der Beklagten ist von den nationalen Gerichten hinzuneh-

men. Art. 24 Abs. 1 GG, wonach der Bund durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischen-

staatliche Organisationen übertragen kann, verlangt, dass der von der zwischenstaat-

lichen Einrichtung zu gewährende Rechtsschutz dem nach dem Grundgesetz im 

„Wesentlichen gleichkommt“, wozu in aller Regel ein Individualrechtsschutz durch 

unabhängige Gerichte gehört (BVerfG vom 22.10.1986 – 2 BvR 197/83; BGH vom 

09.07.2009 – III ZR 46/08).  
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Kraft der ihr zukommenden Personalautonomie hat die Beklagte zu 2) ihre innerorga-

nisatorischen Angelegenheiten eigenständig geregelt. Dazu gehört herkömmlicher-

weise auch die Bestimmung des Rechtsschutzes und der Rechtsschutzgewährung. 

Diesem Grundsatz trägt Art. 13 Abs. 1 EPÜ Rechnung: Zuständig für Streitsachen 

zwischen Bediensteten des K.es und der Beklagten zu 2) ist danach das Verwal-

tungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILOAT). Diese Regelungsbefug-

nis entspricht einer weitverbreiteten Praxis der Staaten, von ihnen geschaffenen in-

ternationalen Organisationen zur Gewährleistung einheitlicher Rechtsverhältnisse im 

innerorganisatorischen Bereich die autonome Regelungs- und Entscheidungsbefug-

nis hinsichtlich ihrer Beschäftigten einzuräumen, die auch die Einrichtung eines den 

nationalen Rechtsweg ausschließenden besonderen Rechtsschutzsystems umfasst 

(BVerwG vom 29.10.1992 – 2 C 2/90). Das ILOAT entscheidet auf Grund rechtlich 

festgelegter Kompetenzen und im Rahmen eines rechtlich geordneten Verfahrens 

ausschließlich nach Maßgabe von Rechtsnormen und -grundsätzen die ihm unter-

breiteten Verfahrensgegenstände. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits festge-

stellt, dass das Rechtsschutzsystem des EPÜ demzufolge im Wesentlichen dem 

Standard des Grundgesetzes und damit Art. 24 Abs. 1 GG entspricht (vgl. BVerfG 

vom 04.04.2001 – 2 BvR 2368/99).  

 

4. Die Tatsache, dass es in Streitigkeiten der vorliegenden Art für die Klägerin ggf. nicht 

möglich ist, ein Verfahren vor dem ILOAT zu führen, lässt die Immunität der Beklag-

ten unberührt. Nach Art. 13 Abs. 1 EPÜ sind vor dem ILOAT zwar nur Bedienstete 

oder ehemalige Bedienstete des K. klagebefugt. Diese Eingrenzung eröffnet den na-

tionalen Gerichten jedoch nicht die Möglichkeit, selbst in der Sache zu entscheiden. 

Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet keine internationale „Auffangzuständigkeit“ der deut-

schen Gerichte. Dies gilt umso mehr, solange die Frage, ob es nicht doch einen Kla-

geweg für die Klägerin zum sachnäheren ILOAT gibt, nicht geklärt ist. Die Klägerin 

beruft sich darauf, dass sie in Art. 13 Abs. 1 EPÜ nicht zu den ausdrücklich klagebe-

fugten Personen gehört. Ohne jedoch diesen sachnäheren Rechtsweg überhaupt be-

schritten zu haben, kann eine Klagemöglichkeit auch für die Klägerin zum ILOAT 

nicht ausgeschlossen werden. Neben einer direkten Klage kommt insoweit auch eine 

Klage eines einzelnen Beschäftigten, der die Rechte der Klägerin im Wege der Pro-

zessstandschaft geltend macht, in Betracht.  
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II. 

 

Selbst wenn man die deutsche Gerichtsbarkeit unterstellen würde, wäre die Klage als 

unzulässig abzuweisen, da die Klägerin nicht parteifähig ist. 

 

Nach § 56 Abs. 1 ZPO hat das Gericht den Mangel der Parteifähigkeit von Amts wegen zu 

berücksichtigen. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Gericht insofern auch zu einer Er-

mittlung von Amts wegen gezwungen wäre. Vielmehr ist für das Vorliegen ihrer Parteifä-

higkeit die Klägerin darlegungs- und beweispflichtig.  

 

Dieser Darlegungs- und Beweispflicht ist die Klägerin nicht nachgekommen. Die insoweit 

pauschalen Behauptungen der Klägerin reichen nicht aus, um ihre Parteifähigkeit zu be-

gründen.  

 

Die Klägerin stützt sich für die Begründung ihrer Parteifähigkeit auf § 10 ArbGG: Nach 

§ 10 Satz 1 ArbGG sind im arbeitsgerichtlichen Verfahren auch Gewerkschaften parteifä-

hig. Bei der Parteifähigkeit wird auf den allgemeinen arbeitsrechtlichen Gewerkschaftsbe-

griff zurückgegriffen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 

muss eine Arbeitnehmervereinigung bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllen, um 

tariffähig und damit eine Gewerkschaft i.S.d. des § 2 TVG Abs. 1 TVG zu sein (vgl. hierzu 

BAG vom 06.06.2000 – 1 ABR 10/99): Sie muss sich als satzungsgemäße Aufgabe die 

Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder in deren Eigenschaft als Arbeitnehmer ge-

setzt haben und willens sein, Tarifverträge abzuschließen. Sie muss frei gebildet, gegner-

frei, unabhängig und auf überbetrieblicher Grundlage organisiert sein und das geltende 

Tarifrecht als verbindlich anerkennen. Weiterhin ist Voraussetzung, dass die Arbeitneh-

mervereinigung ihre Aufgabe als Tarifpartnerin sinnvoll erfüllen kann. Dazu gehört zum 

einen die Durchsetzungskraft gegenüber dem sozialen Gegenspieler, zum anderen eine 

gewisse Leistungsfähigkeit der Organisation. Durchsetzungskraft muss eine Arbeitneh-

mervereinigung besitzen, um sicherzustellen, dass der soziale Gegenspieler Verhand-

lungsangebote nicht übergehen kann. Ein angemessener, sozial befriedender Interessen-

ausgleich kann nur zustande kommen, wenn die Arbeitnehmervereinigung zumindest so 
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viel Druck ausüben kann, dass sich die Arbeitgeberseite veranlasst sieht, sich auf Ver-

handlungen über eine tarifliche Regelung von Arbeitsbedingungen einzulassen. Die Ar-

beitnehmervereinigung muss von ihrem sozialen Gegenspieler ernst genommen werden, 

so dass die Arbeitsbedingungen nicht einseitig von der Arbeitgeberseite festgelegt, son-

dern tatsächlich ausgehandelt werden. Ob eine Arbeitnehmervereinigung eine solche 

Durchsetzungsfähigkeit besitzt, muss auf Grund aller Umstände im Einzelfall festgestellt 

werden. 

 

Die Klägerin hat zwar ihre Satzung vorgelegt (Anlage K 5, Bl. 158 ff. d.A.). Aus dieser 

geht jedoch nicht hervor, dass Aufgabe und Ziel der Klägerin ist, für ihre Mitglieder Tarif-

verträge auszuhandeln und abzuschließen. Auch zur erforderlichen Tarifmächtigkeit hat 

die Klägerin nicht ausreichend vorgetragen.  

 

Zudem handelt es sich bei der Klägerin um die Ortssektion A-Stadt der Internationalen 

Gewerkschaft im K.. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Ortssektion selbst parteifä-

hig ist. Unterorganisationen einer Gewerkschaft können dann parteifähig sein, wenn sie 

körperschaftlich organisiert und gegenüber der Hauptorganisation weitgehend selbständig 

sind (Koch, in: ErfK, 15. Aufl. 2015, § 10 ArbGG Rz. 5 m.w.N.). Dies lässt sich weder dem 

pauschalen Vortrag der Klägerin noch der von ihr vorgelegten Satzung entnehmen.  

 

 

III. 

 

Die Argumentation der Klägerin, sie benötige nach Art. 22 Abs. 2 Satz 1 Beamtenstatut 

eine Aussagegenehmigung für den organschaftlichen Vertreter der Klägerin durch den 

Präsidenten des K., um im Rechtsstreit ihre gewerkschaftlichen Rechte ausreichend 

wahrnehmen zu können, verfängt nicht.  

 

Bei der Frage der Zulässigkeit der Klage geht es zum einen um abstrakte Rechtsfragen. 

Eine Aussagegenehmigung ist für eine Stellungnahme hierzu nicht erforderlich. Zum an-

deren würde eine durch das Gericht erzwungene Aussagegenehmigung einen schweren 

Eingriff in die Immunität der Beklagten darstellen.  
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IV. 

 

Als unterlegene Partei hat die Klägerin die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, §§ 46 

Abs. 2 ArbGG, 91 ZPO. 

 

Die Streitwertfestsetzung erfolgt gem. § 61 Abs. 1 ArbGG i.V.m. §§ 3 ff. ZPO. Ausgehend 

von § 23 Abs. 3 Satz 2 HS 2 RVG werden Klageantrag 1. mit € 5.000,-, Klageanträge 2. 

und 3. mit jeweils € 2.500,-, Klageantrag 4. mit € 5.000,- und Klageantrag 5. mit € 2.500,- 

bewertet.  

 

 

V. 

 

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache war die Berufung nach § 64 

Abs. 3 Nr. 1 ArbGG gesondert zuzulassen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

 

Gegen dieses Urteil kann die Klägerin Berufung einlegen. 

 

Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von einem Monat ab Zustellung dieses Urteils 

schriftlich beim  

 

Landesarbeitsgericht München 

Winzererstraße 106 

80797 München 

 

eingelegt werden. 
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Die Berufung muss innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich 

begründet werden. 

 

Die Berufungsschrift und die Berufungsbegründungsschrift müssen jeweils von einem bei 

einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Sie können 

auch von dem Bevollmächtigten einer Gewerkschaft, eines Arbeitgeberverbandes oder 

eines Zusammenschlusses solcher Verbände unterzeichnet werden, wenn sie für ein Mit-

glied eines solchen Verbandes oder Zusammenschlusses oder für den Verband oder den 

Zusammenschluss selbst eingelegt wird. 

 

Mitglieder der genannten Verbände können sich auch durch den Bevollmächtigten eines 

anderen Verbandes oder Zusammenschlusses mit vergleichbarer Ausrichtung vertreten 

lassen. 

 

 

 

Dr. Lipp 

 

Das Landesarbeitsgericht bittet, alle Schriftsätze in f ü n f f a c h e r  Fertigung einzu-

reichen. 


